
  Landesrecht 

 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Bundesland 

Kärnten 

Kurztitel 

Kärntner Stadtbeamtengesetz 1993 - K-StBG 

Kundmachungsorgan 

LGBl.Nr. 115/1993 zuletzt geändert durch LGBl.Nr. 69/2019 

Typ 

LG 

§/Artikel/Anlage 

§ 51 

Inkrafttretensdatum 

01.01.1994 

Abkürzung 

K-StBG 

Index 

22 Dienst- und Personalvertretungsrecht der Gemeindebediensteten 

Beachte zur ganzen Rechtsvorschrift 

Der Erfassungsstichtag ist der 1.1. 2020, weitere Novellen sind erst ab diesem Zeitpunkt im RIS 
historisch erfasst. 

Text 

§ 51 
Ärztliche Untersuchung 

(1) Bestehen berechtigte Zweifel an der für die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben erforderlichen 
körperlichen oder geistigen Eignung des Beamten, so hat sich dieser auf Anordnung der Dienstbehörde 
einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen. 

(2) Allfällige Kosten der fachärztlichen Untersuchung trägt die Stadt. 

Im RIS seit 
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